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Satzung
des Vereins

-Bund aufrechter Monarchisten-

§ 1 NAME UND SITZ DES VEREINS, GESCHÄFTSJAHR, RECHTSFORM

1. Der Verein führt den Namen „Bund aufrechter Monarchisten“

2. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

4. Der Verein wird zunächst als nichtrechtsfähiger Verein gegründet. Er soll später in
das Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz e.V. führen.

§ 2 ZWECK, AUFGABEN UND MITTELVERWENDUNG

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des monarchischen Gedankens in Deutschland,
die kritische Auseinandersetzung mit politischen und historischen Aspekten der
monarchischen Staatsform, die Förderung von Wissenschaft, Kunst und Kultur mit
monarchischem Bezug, sowie die Stärkung des demokratischen Bewusstseins in der
Bevölkerung.

2. Der Satzungszweck soll insbesondere realisiert werden durch die Publikation einer
Zeitschrift, eines Info-Briefes für die Mitglieder und Interessenten, sowie einer
unregelmäßig erscheinenden Schriftenreihe. Besondere Bedeutung soll dabei der
Eigeninitiative und kreativen Entfaltung der einzelnen Mitglieder beigemessen
werden. Der Information der Bevölkerung über den Vereinszweck dienen öffentliche
Vortragsveranstaltungen, Diskussionen und Exkursionen.

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.

§ 3 ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person werden, welche das 25.
Lebensjahr erreicht hat.

2. Mitglied des Vereins kann jede juristische Person des Privatrechtes und des
Öffentlichen Rechtes, aber auch Offene Handelsgesellschaften (OHG),
Kommanditgesellschaften (KG) und nicht rechtsfähige Vereine sein, die bereit sind,
den Vereinszweck zu fördern und aktive Mitarbeit einbringen.

3. Fördermitgliedschaft:

(a) Förderndes Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die
bereit ist, den Bund materiell zu unterstützen oder ihm bei der Lösung seiner
Aufgaben in anderer Weise zu helfen, und dies gegenüber dem Vorstand erklärt.
Die Aufnahme in den Verein wird vom jeweiligen Vorstand beschlossen und dem
Mitglied durch Ausstellen einer besonderen Mitgliedsbestätigung bestätigt.
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(b) Fördernde Mitglieder können auf der Ebene, auf der Ihre Unterstützung wirksam
wird, mit beratender Stimme an Versammlungen oder Tagungen und nach
Einladung des Vorsitzenden an Sitzungen teilnehmen. Sie sind bei den
Mitgliederversammlungen wie ordentliche Mitglieder stimmberechtigt und haben
einen Mindest-Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

(c) Die fördernde Mitgliedschaft erlischt, wenn über einen längeren Zeitraum trotz
Ersuchen keine Unterstützung des Vereins erfolgt oder das Fördermitglied die
Einstellung seiner Hilfe ausdrücklich erklärt und wenn der Vorstand deren
Erlöschen beschließt.

4. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.
 Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag.
 Will er dem Antrag nicht stattgeben, entscheidet hierüber die nächste ordentliche

Hauptversammlung.

5. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam.

6. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung verdienstvolle
Förderer des monarchischen Gedankens in den Verein als Ehrenmitglieder auf
Lebenszeit aufnehmen.

7. Der Vorstand hat das Recht, bei Einstimmigkeit, verdienstvolle Förderer des
monarchischen Gedankens in den Verein als Ehrenmitglieder auf Lebenszeit
aufnehmen.

§ 4 BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.
 Der Austritt kann nur mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des

Geschäftsjahres erklärt werden.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender
Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten
wiederholt verletzt hat oder

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand

ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die

rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu

geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses

Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher

mitzuteilen.

§ 5 RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

1. Jedes Mitglied hat das Recht, durch die Unterstützung von Projekten aktiv
mitzuwirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat
gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

2. Von jedem Mitglied wird erwartet, die Interessen des Bundes aufrechter Monarchisten
zu fördern, insbesondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit
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es in seinen Kräften steht, die Veranstaltungen und Projekte durch seine Mitarbeit zu
unterstützen.

§ 6 AUFNAHMEGEBÜHR UND MITGLIEDSBEITRÄGE

1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Diese
Aufnahmegebühr fließt der Pro Monarchie Stiftung zu. Jedes Mitglied hat einen
Jahresbeitrag zu zahlen. Dieser Beitrag kann auch 1/2 jährlich entrichtet werden.

2. Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der
Mitgliederversammlung festgelegt.

3. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 7 ORGANE DES VEREINS

Die Organe des Vereins sind

 Vorstand

 Beirat

 Länderverbände

 Kreisverbände

 Stadtverbände

 Mitgliederversammlung

§ 8 VORSTAND

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und
die Führung seiner Geschäfte.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich
der Aufstellung der Tagesordnung,

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des
Jahresberichts,

d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer
und dem Schatzmeister.

3. Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. Er setzt vor allem die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung um. Im Übrigen vertreten den Verein zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam.

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von vier Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des
Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im
Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die
Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären
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Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus
dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des
Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den
Vorstand zu wählen.

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine
Einberufungsfrist von zwei Wochen soll eingehalten werden. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung die seines Stellvertreters.

6. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom
Schriftführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben.

§ 9 BEIRAT

1. Der Beirat besteht aus höchstens 15 Mitgliedern.

2. Der Beirat vertritt die Sachgebiete nach 7. Und wird von dem Vorstand auf vier
Jahre bestimmt.

3. Der Beirat des Vereins steht dem Vorstand für die Dauer der Amtszeit des
Vorstandes mit beratender Funktion zur Seite.

4. Der Beirat berät den Vorstand in allen Fragen im Zusammenhang mit den
Sachgebieten unter 7.

5. Dem Beirat können Persönlichkeiten aus dem Bereich Aristokratie, der Politik,
der Kirchen, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Bildung sowie insbesondere
auch Vertreter der Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen, der sozialen,
kulturellen, politischen und sonstigen Interessengruppen angehören.

6. Die Mitglieder des Beirates können gebeten werden, mit beratender Stimme an
den Sitzungen des Vorstandes teilzunehmen.

7. Sachgebiete:

(a) Wohlwollende, vertrauensvolle, freundschaftliche, unterstützende,
verständnisvolle und helfende Zusammenführung und -arbeit mit allen
Aristokraten in Deutschland.

(b) Förderung des monarchischen Gedankens in Deutschland,

(c) kritische Auseinandersetzung mit politischen und historischen Aspekten der
monarchischen Staatsform,

(d) die Förderung von Wissenschaft, Kunst und Kultur mit monarchischem
Bezug,

(e) Stärkung des demokratischen Bewusstseins in der Bevölkerung.

(f) Publikation einer Zeitschrift.

(g) Erscheinung einer unregelmäßig erscheinenden Schriftenreihe.

(h) Information der Bevölkerung über den Vereinszweck dienen öffentliche
Vortragsveranstaltungen, Diskussionen und Exkursionen.

(i) Zusammenführung aller Monarchie geprägten Menschen, die diese Form als
optimale Regierungsform wünschen.
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(j) Schaffung von besseren Lebensbedingungen und höherer Akzeptanz aller
Aristokraten in der Bevölkerung von Deutschland.

(k) Vernetzung mit internationalen Vereinen, die der Philosophie des BaM
entsprechend handeln um sich gegenseitig zu unterstützen.

(l) Unterstützung der Gesellschaft, z.B. durch Schirmherrschaften für Charity
Projekte.

8. Zu den Beiratssitzungen sind einzuladen:

(a) die Mitglieder des Vorstandes und die Vorsitzenden der Länderverbände

9. Der Vorsitzende oder sein Vertreter führt den Vorsitz in den Sitzungen des
Beirates. Sind diese verhindert, bestellt der Beirat für seine Sitzung oder
Angelegenheit einen Verhandlungsführer aus seinen Reihen.

10. Der Beirat muss mindestens einmal im Jahr vom Beirats-Vorsitzenden
einberufen werden. Darüber hinaus muss er vom Beirats-Vorsitzenden
einberufen werden, wenn es besondere Sachaufgaben erfordern oder fünf
Mitglieder des Beirates es schriftlich wünschen.

11. Der Beirat berät den Vorstand in allen Angelegenheiten des BaM, die an den
Beirat herangetragen oder von ihm aufgenommen werden. Der Vorstand hat den
Beirat in allen wichtigen Angelegenheiten zu informieren und zu hören. Der
Beirat kann Richtlinien für seine Arbeit aufstellen und solche für die
Vereinstätigkeit empfehlen.

12. Der Beirat kann im Einvernehmen mit dem Vorstand Arbeitskreise bestellen,
denen auch Nichtmitglieder des Vereins angehören können.

13. Beiratsmitglieder, welche den Sitzungen des Beirates dreimal hintereinander
unentschuldigt ferngeblieben sind, scheiden aus dem Beirat aus.

§ 10 LÄNDERVERBÄNDE

(a) Aufbau eines BaM - Landesverbandes:

 1. Landesvorsitzende(r) des BaM für ………

 2. Landesvorsitzende(r) des BaM für ……..

 Landesgeschäftsführer(in) des BaM für …….

 Landessprecher(in) des BaM für ……

 Landesschatzmeister(in) des BaM für ……

 Landesschriftführer(in) des BaM für …..

(b) BaM – Landesverbände werden gebildet für:

 Baden-Württemberg

 Bayern

 Berlin

 Brandenburg

 Bremen

 Hamburg

 Hessen
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 Mecklenburg-Vorpommern

 Niedersachsen

 Nordrhein-Westfalen

 Rheinland-Pfalz

 Saarland

 Sachsen

 Sachsen-Anhalt

 Schleswig-Holstein

 Thüringen

§ 11 KREISVERBÄNDE

(a) Aufbau eines BaM - Kreisverbandes:

 Kreisvorsitzende(r) des BaM für ………

 Kreisvorsitzende(r) des BaM für ……..

 Kreisschriftführer(in) des BaM für …..

§ 12 STADTVERBÄNDE

(a) Aufbau eines BaM - Stadtverbandes:

 Stadtvorsitzende(r) des BaM für ………

 Stadtvorsitzende(r) des BaM für ……..

 Stadtschriftführer(in) des BaM für …..

§ 13 MITGLIEDERVERSAMMLUNG

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden

Angelegenheiten:

a) Änderungen der Satzung,

b) die Auflösung des Vereins,

c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Nr. 2 Satz 3, die
Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus
dem Verein,

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,

f) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge.

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung
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der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über
Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die
erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.
Dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins
oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben.

4. Der Vorstand hat eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das
Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies
zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung
mit der Einladung bekannt zu geben.

5. Die Mitgliederversammlung wird von einem von ihr zu Beginn der Versammlung
gewählten Versammlungsleiter geleitet.

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der
gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit
der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren
Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von
drei Vierteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von
neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder. Wird ein entsprechender Antrag gestellt,
dann erfolgt eine Wahl auch in geheimer Abstimmung.

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu
unterschreiben.

§ 14 AUFLÖSUNG DES VEREINS, BEENDIGUNG AUS ANDEREN GRÜNDEN

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

2. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an die Pro Monarchie
Stiftung (i.G.).

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem
anderen Grund aufgelöst wird.

§ 15 INKRAFTTRETEN

1. Diese Satzung tritt nach Beschluss auf der Gründungsversammlung in Kraft.

2. Errichtet im Jahre 2006


